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15/21 – Kreis Coesfeld

Tagesordnung für die 3. Sitzung des Kreisausschusses 
am 17.02.2021

Die 3. Sitzung des Kreisausschusses findet am Mittwoch, 
den 17.02.2021, um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des 
Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7 in 48653 Coesfeld 
statt.

Auf Grund der vom Land Nordrhein-Westfalen festgestell-
ten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite und 
des einstimmigen Beschlusses des Kreistages des Kreises 
Coesfeld vom 04.11.2020 zur Delegierung auf den Kreis-
ausschuss gem. § 50 Abs. 3 Kreisordnung NRW (KrO 
NRW) entscheidet dieser in allen Angelegenheiten, die der 
Beschlussfassung des Kreistags unterliegen, solange die 
vorgenannte Feststellung besteht. Die Tagesordnung wird 
daher in entsprechender Anwendung des § 33 Abs. 1 KrO 
NRW öffentlich bekannt gemacht.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Beantwortung der Fragen von Einwohnern

2 Änderung der Regelung der Befugnisse der Ausschüsse

3 Beitrag des Kreises Coesfeld für den Förderaufruf 
„Modellprojekte Smart Cities“

4 Aufnahme der Stadt Dülmen in den Tarifkragen des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Ruhr

5 Einführung eines „interaktiven Haushaltes“; Antrag der 
Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

6 Personalentwicklung - Befristung der Personalstellen; 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion

7 Progression des Klimaschutzes im Kreis Coesfeld - An-
trag der CDU-Kreistagsfraktion vom 03.12.2020

8 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

9 Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW zur Aufstel-
lung der Haushaltssatzung 2021

10 Entwurf Haushalt 2021

11 Mitteilungen des Landrats

12 Anfragen der Ausschussmitglieder
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Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Landrats

2 Anfragen der Ausschussmitglieder

3 Presseveröffentlichungen

Coesfeld, 12.02.2021

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

16/21 – Kreis Coesfeld

Aufforderung	zur	Einreichung	von	Kreiswahlvorschlägen	
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. Sep-
tember 2021 im Wahlkreis 127 – Coesfeld–Steinfurt II

Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I 
S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), fordere ich hiermit zur 
Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag am 26. September 2021 auf.
Gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) gehören zum Wahlkreis 127 – Coesfeld-Steinfurt II 
alle Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld sowie aus 
dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Laer und 
Nordwalde.

Die Kreiswahlvorschläge sind bis zum

Montag,	19.	Juli	2021,	18.00	Uhr,

schriftlich beim

Kreiswahlleiter
01-Büro	des	Landrats	(Zimmer	142)

Friedrich-Ebert-Straße	7
48653	Coesfeld

einzureichen. Die Unterlagen müssen dem Kreiswahlleiter 
bis zu diesem Termin im Original vorliegen (vgl. § 54 Abs. 2 
Bundeswahlgesetz – BWG).

Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Verspätet	ein-
gereichte	Kreiswahlvorschläge	sind	nicht	zulassungsfä-
hig. Es wird dringend empfohlen, die Kreiswahlvorschläge 
möglichst	 frühzeitig	 vor	 diesem	 Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Kreiswahlvor-
schläge berühren, rechtzeitig behoben werden können.

A.	 Voraussetzungen	für	die	Einreichung	von	Kreiswahl-
vorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 
Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden. Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 
einen Kreiswahlvorschlag einreichen. 

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens 
am

Montag,	21.	Juni	2021,	18.00	Uhr,

 dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre Beteiligung 
an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 

 In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 
sich die Partei an der Wahl beteiligen will (Parteiname 
laut Satzung), ggf. mit Kurzbezeichnung. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvor-
standes, darunter der/dem Vorsitzenden oder ihrer/
seiner Stellvertreterin bzw. ihrem/seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat 
eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand 
der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des 
Bundesvorstandes. 

 Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm 
der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. 
Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes 
beigefügt werden. Weitere Details können der auf der 
Internetseite des Bundeswahlleiters unter https://www.
bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informati-
onen-wahlbewerber.html abrufbaren „Checkliste für Be-
teiligungsanzeigen“ entnommen werden.

B.	 Inhalt	und	Form	der	Kreiswahlvorschläge	(20	BWG,	
§	34	BWO)

1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Be-
werberin/eines Bewerbers enthalten. Jede Bewerberin/
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier 
nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Als Be-
werberin/Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer 
ihre/seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anla-
ge 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss enthalten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 
Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die 
Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin/des Be-
werbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) 
deren Kennwort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, 
darunter der/dem Vorsitzenden oder ihrer/seiner Stell-
vertreterin bzw. ihrem/seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Nordrhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine 
einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreis-
wahlvorschläge von den Vorständen der nächstnied-
rigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn 
er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem 
Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entspre-
chende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vor-
liegt.
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5. Kreiswahlvorschläge der unter Abschnitt A Nummer 2 
genannten Parteien müssen außerdem von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

 Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen/Unter-
zeichner in dem betreffenden Wahlkreis muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 
Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen. 
Hierfür ist für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner 
eine entsprechende Bescheinigung ihrer/seiner Gemein-
debehörde direkt auf dem Formblatt nach Anlage 14 zur 
BWO oder gesondert nach dem Muster der Anlage 14 
zur BWO dem Kreiswahlvorschlag beizufügen. Das Er-
fordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahl-
vorschläge von Parteien nationaler Minderheiten.

6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), 
wobei drei Unterzeichnerinnen/Unterzeichner ihre Unter-
schriften auf dem Formblatt des Kreiswahlvorschlages 
zu leisten haben. Nummer 5 Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden 
Nummern 5 und 6 von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung 
des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.

 Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Auf-
stellung der Bewerberin/des Bewerbers durch eine Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

 Eine Wahlberechtigte/Ein Wahlberechtigter darf nur ei-
nen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre/
seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlä-
gen ungültig.

8. Grundsätzlich gilt, dass als Bewerberin/Bewerber einer 
Partei gemäß § 21 BWG in einem Kreiswahlvorschlag 
nur benannt werden kann, wer nicht Mitglied einer ande-
ren Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl einer Wahlkreisbewerberin/eines Wahlkreisbewer-
bers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertre-
terversammlung hierzu gewählt worden ist. 

 Die Bewerberinnen/Bewerber und die Vertreterinnen/
Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in 
geheimer Abstimmung gewählt. Jede stimmberechtigte 
Teilnehmerin/Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Be-
werberinnen/Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich 
und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. Weiteres regelt § 21 BWG.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerberin/des Bewerbers mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen (vgl. Abschnitt 
B Ziffer 9 c). Hierbei haben die Leiterin/der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von diesem/r bestimmten Teilneh-
merinnen/Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter 
an Eides Statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, die stimmberechtigten Teilneh-
merinnen/Teilnehmer die Möglichkeit hatten, Vorschläge 
zu machen und Bewerberinnen/Bewerber die Möglich-
keit hatten, sich und ihr Programm in angemessener 
Weise vorzustellen.

 Am 14. Januar 2021 hat der Deutsche Bundestag ge-
mäß § 52 Abs. 4 Satz 1 BWG festgestellt, dass unter 
den aktuellen Bedingungen der Covid-19-Pandemie die 
Durchführung von Versammlungen zur Aufstellung der 
Wahlbewerber für die Wahl des 20. Deutschen Bundes-
tages am 26. September 2021 zumindest teilweise un-
möglich ist.

 In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Möglich-
keit, Versammlungen mit elektronischer Kommunikation 
durchzuführen oder die Wahlbewerber und die Vertreter 
für die Vertreterversammlungen im schriftlichen Verfah-
ren zu wählen. Im Übrigen wird auf die am 3. Februar 
2021 in Kraft getretene COVID-19-Wahlbewerberaufstel-
lungsverordnung (BGBl. I S. 115) verwiesen.

9. Dem Kreiswahlvorschlag, der nach dem Muster der An-
lage 13 zur BWO eingereicht werden soll, sind beizufü-
gen:

a) die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin/des 
vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 15 zur BWO, dass sie/er ihrer/seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis ihre/
seine Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/
Bewerber gegeben hat,

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebe-
hörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass die vorgeschlagene Bewerberin/der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien

aa) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be-
schlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung, in der die Bewerberin/der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs 
nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die wiederholte Abstim-
mung mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vor-
geschriebenen Versicherung an Eides Statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 
17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides 
Statt nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO 
abgegeben werden,

bb) eine Versicherung an Eides Statt der vorgeschla-
genen Bewerberin/des vorgeschlagenen Bewer-
bers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem 
Muster der Anlage 15 zur BWO, dass sie/er nicht 
Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist,

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Un-
terzeichnerinnen/Unterzeichner (siehe Abschnitt B 
Nummer 7), sofern der Kreiswahlvorschlag von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises un-
terzeichnet sein muss.

Die zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforder-
lichen Vordrucke sind beim Kreiswahlleiter unter der oben 
genannten Anschrift erhältlich. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Herrn Lechtenberg bzw. Frau 
Strotmann (Telefon: 02541-189131 bzw. 02541-189132; 
E-Mail: wahlen@kreis-coesfeld.de).

Coesfeld, 11.02.2021

gez. Dr. Linus Tepe
Kreiswahlleiter für den 
Wahlkreis 127 – Coesfeld-Steinfurt II
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17/21 – Stadt Dülmen

Jahresabschluss	2019	der	eigenbetriebsähnlichen	Ein-
richtung „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 17.12.2020 den Jahresabschluss 2019 und den Lagebe-
richt 2019 in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

Der Bilanzverlust 2019 i. H. v. 59.817,27 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Sitz 
in Herne hat am 02.02.2021 folgenden abschließenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

 „Wir haben den Jahresabschluss des Grundstücksmanage-
ment der Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung), 
Dülmen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hi-
naus haben wir den Lagebericht des Grundstücksmanage-
ment der Stadt Dülmen, Dülmen, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebslei-
tung) und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
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Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hi-
naus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
systems und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 befasst. Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW 
haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit 
einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragen-
kreis 11 bis 16, durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßig-
keit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht 2019 liegen 
in der Verwaltungsnebenstelle Heinrich-Leggewie-Straße 
13, Zimmer 22, 48249 Dülmen, während der Öffnungszeiten 

 montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme aus.

Dülmen, 09.02.2021

Grundstücksmanagement
der Stadt Dülmen

gez. Schmude gez. Hommer
1. Betriebsleiter Betriebsleiter
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18/21 – Musikschule Coesfeld

Verlegung	der	 Sitzung	der	 Verbandsversammlung	des	
Zweckverbandes	 „Musikschule	 der	 Gemeinden	 Biller-
beck,	Coesfeld	und	Rosendahl“	vom	16.02.2021	auf	den	
22.03.2021

Aufgrund des anhaltenden Lockdowns wird die für den 
16. Februar 2021 geplante Zweckverbandsversammlung 
verlegt. Neuer Sitzungstermin ist der 22. März 2021.

Die Zweckverbandsversammlung tagt um 18.00 Uhr in der 
StadtAula Billerbeck, An der Kolvenburg 12 in 48727 Biller-
beck. Die bisher veröffentlichte Tagesordnung behält ihre 
Gültigkeit.

Coesfeld, 11.02.2021

Zweckverband „Musikschule der 
Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“
gez. Dr. Mechtilde Boland-Theißen
Verbandsvorsteherin

19/21 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot	 und	 Kraftloserklärungen	 von	 Sparurkunden	
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335099867 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 03.05.2021 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.02.2021 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336227384 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 28.01.2021

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337212203 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 28.01.2021

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 359083466 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 28.01.2021

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 302033923 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 29.01.2021

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


